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Umsetzung der Leistungsform Persönliches Budget  
Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage im Bundestag (BDrs. 17/14605) 
Mitglieder-Info Nr. 28/2013  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Mitglieder-Info Nr. 28/2013 vom 04.09.2013 hatte ich Sie über die Endfassung des For-
schungsberichtes der Firma Prognos „Umsetzung und Akzeptanz des Persönlichen Budgets“ 
informiert.  

Auf eine Kleine Anfrage im Bundestag zur Umsetzung der Leistungsform des Persönlichen 
Budgets hat die Bundesregierung mit der o. g. Drucksache vom 22.08.2013 geantwortet und 
sich dabei insbesondere auf die Prognos-Studie bezogen.  

So stellt die Bundesregierung in der Antwort auf die Frage Nr. 2 u. a. fest, dass die Leistungs-
träger, die bisher die weitaus meisten Persönlichen Budgets bewilligt haben, die örtlichen und 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe sind und verweist auf die Tabelle aus dem Endbericht der 
Prognos-Studie auf S. 6, in der die Anzahl der erfassten Persönlichen Budgets bei den örtli-
chen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe im Jahr 2010 dargestellt werden. 

Auf folgende Punkte der Antwort der Bundesregierung möchte ich insbesondere hinweisen: 

In der Antwort zur Frage 6 (Erkenntnisse zu unterschiedlichen Bedarfsfeststellungsverfahren 
bei den unterschiedlichen Leistungsträgern) weist die Bundesregierung auf die Überarbeitung 
der Gemeinsamen Empfehlungen gem. § 13 SGB IX zur Bedarfsfeststellung zur Begutach-
tung und zur Einheitlichkeit und Nahtlosigkeit der Leistungserbringung hin. An dieser Überar-
beitung und Zusammenfassung der 4 Empfehlungen ist die BAGüS beteiligt. Sie wird daher in 
den Gremien der BAGüS noch näher erörtert. 
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In der Antwort zur Frage 9 (Forderung verschiedener Verbände nach bundeseinheitlichen 
Bedarfsfeststellungsverfahren) weist die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Machbar-
keitstudie zur „Prüfung vom aktuellen Stand und Potential der Bedarfsermittlung von Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) unter Berücksichtigung der ICF“ hin. Auch über diese 
von der BAR gemeinsam mit der BAG der Berufsbildungswerke und der Hochschule Magde-
burg-Stendal durchgeführte Studie wurde in den Gremien der BAGüS berichtet. Hinzuweisen 
ist darauf, dass es sich dabei (nur) um die Bedarfsermittlung für Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben handelt.  

In der Antwort zur Frage 12 (welchen Handlungsbedarf die Bundesregierung zur Entwicklung 
des Persönlichen Budgets in der kommenden Wahlperiode sieht) weist die Bundesregierung 
darauf hin, dass im Rahmen der Evaluation und Überarbeitung der rechtlichen Bestimmungen 
(z. B. Eingliederungshilfe, Maßnahmen in und außerhalb von Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen, SGB IX und korrespondierende Gesetze) auch das Verfahren und die Pra-
xisabläufe im Rahmen von Beantragung und Bewilligung von Persönlichen Budgets auf den 
Prüfstand gestellt würden. 

Die o. g. Drucksache habe ich zu Ihrer Information als Anlage  beigefügt. 

Da im 2. Satz dieser o. g. Mitglieder-Info Nr.  28/2013 ein Schreibfehler enthalten war, bitte ich 
Sie, diese gegen die beigefügte korrigierte Fassung auszutauschen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen  
gez.: 
Matthias Krömer 


